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ÄNDERUNG DER 

RICHTLINIEN  
DER HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF  
FÜR DIE VERGABE VON DEUTSCHLANDSTIPENDIEN  
IM RAHMEN DES NATIONALEN STIPENDIENPROGRAMMS  
DER BUNDESREGIERUNG (DEUTSCHLANDSTIPENDIEN) 
 
VOM 13. SEPTEMBER 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1  
 
§ 4 der Richtlinien der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf für die Vergabe von 
Deutschlandstipendien im Rahmen des nationalen Stipendienprogramms der Bundesre-
gierung (Deutschlandstipendien) wird wie folgt geändert: 
 

1. In Abs. 1 werden die Worte „jeweils zum Wintersemester“ durch die Worte „ in 
der Regel zum Sommersemester“ ersetzt. 

 
2. Abs. 5 Satz 1 wird gestrichen, die bisherigen Sätze 2 und 3 werden zu den Sät-

zen 1 und 2. 
 
 

§ 2  
 
Diese Änderung der Richtlinien tritt am 01. Oktober 2013 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
Freising, den 13. September 2013 
 
 
 
gez. 
Prof. Hermann Heiler 
Präsident 
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